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Aktenzeichen:  

53.01.04.04-23-26/2017  

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr von itter 

Zimmer: 251 

Telefon: 

0211 475-2858 

Telefax: 

0211 475-2790 

Wolfgang.vonitter@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Stadt  Kleve  
Die Bürgermeisterin 
Postfach 1955  
47517 Kleve 
 
mailto: meike.rohwer@kleve.de 
 
 
 
BPL Nr. 2-313-0 Neerfeldstraße/ Goldacker 
BPL Nr. 1-314-0 Wagnerstraße/ Beethovenstraße 
BPL Nr. 1-304-0 Welbershöhe/ Blumenstraß 
BPL Nr. 1-089-10 Hagsche Straße/ Hagsche Poort 
 
Behördenbeteiligung gem. § 4a (3) i.V.m. § 3 (2) BauGB 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 17.01.2017, Az: 61.1/Ro 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-

lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 

(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Im Planungsgebiet BPL Nr. 1-089-10 Hagsche Straße/ Hagsche Poort 

befindet sich das Bodendenkmal KLE 245, das jedoch bereits in der Be-

gründung zur Offenlage berücksichtigt wird. 

mailto:meike.rohwer@kleve.de
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Gegen die  Aufstellung der anderen drei Bebauungspläne der Stadt Kle-

ve bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich in den Pla-

nungsgebiete meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befin-

den, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes ste-

hen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 

nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-

ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-

malbehörde zu beteiligen.  

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Ansprechpartner: 

 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, E-Mail: barbara.borgmann@brd.nrw.de 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-

rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-

se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-

gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-

prüft. 

mailto:barbara.borgmann@brd.nrw.de
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Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 

oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 

können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Wolfgang von Itter 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf






















Sehr geehrte Frau Rohwer, 

Interessen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln sind im vorgenannten Verfahren nicht betroffen.

Mit freundlichen Grüßen 

Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Anstalt des öffentlichen Rechts

Müller

Geschäftsführer

50606 Köln

Tel: 0221/ 16422277

Fax:                   2288

B-Plan 2-313-0 frühzeitige Beteiligung Behörden und Träger öffentlicher Belange
Franz-Georg.Mueller 
An:
meike.rohwer
25.01.2017 09:14
Details verbergen 
Von: <Franz-Georg.Mueller@Erzbistum-Koeln.de>
An: <meike.rohwer@kleve.de>, 

Seite 1 von 1
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Behördenbeteiligung gemBehördenbeteiligung gemBehördenbeteiligung gemBehördenbeteiligung gem ....    BauGBBauGBBauGBBauGB
UweUweUweUwe....SteinbergSteinbergSteinbergSteinberg         An: meike.rohwer 30.01.2017 09:42

Kopie: Bettina.Rugor-Vries, Ingo.Gerhardt

1-089-10 Hagsche Str. / Hagsche Poort

1-304-0 Welbershöhe / Blumenstr.

1-314-0 Wagnerstr. / Beethovenstr.

2-313-0 Neerfeldstr. / Goldacker

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch Ihre Planung nicht negativ  

berührt. Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen .

Meine Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht notwendig .

 

Bei evtl. Fragen stehe ich gern zur Verfügung und verbleibe

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Uwe Steinberg

Regionalniederlassung Niederrhein

Außenstelle Wesel

Augustastraße 12

46483 Wesel 

 

Tel.: 0281 / 108-322 

Fax: 0281 / 108-255

E-Mail: uwe.steinberg@strassen.nrw.de
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Datum: 03. August 2017 
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Aktenzeichen:  

53.2-Stl  

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr Stolz 

Zimmer: 104 

Telefon: 

0211 475-9311 

Telefax: 

0211 475-2671 

alexander.stolz@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Kreis Kleve 
z. Hd. Frau Birte Baumgart 
Nassauerallee 15-23 
47533 Kleve 
 
 
 
mailto: birte.baumgart@kleve.de 
 
 
 
Umweltüberwachung Immissionsschutz; 
Bebauungsplan Stadt Kleve Nr. 2-313-0  „Neerfeld/Goldacker“ 
Nachträgliche Stellungnahme 
  
 

Gegen den o. g. Bebauungsplan der Stadt Kleve werden aus der Sicht 
des Sachgebietes 53.2 (Immissionsschutz, Anlagenüberwachung Ener-
gie) eingeschränkte Bedenken erhoben. 

Das Klinkerwerk der Fa. Küsters GmbH & Co. KG, Steinstraße 45 in 
47533 Kleve, Stadtteil Kellen, liegt ca. 150 m entfernt, in direkter Nach-
barschaft, zum geplanten Bebauungsgebiet. Bei der Firma handelt es 
sich nicht um einen Betriebsbereich im Sinne der Störfall-Verordnung. 

Bei der Fa. Klinkerwerke Küsters sind schädliche Umweltauswirkungen 
gem. § 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere Belästigungen 
durch diffuse Staubquellen bei der Lagerung und der Anlieferung des 
Tones, nicht gänzlich auszuschließen. Die Ordnungsverfügung gem. 
TA-Luft Altanlagensanierung  vom 04.01.2006 setzte folgende Emissi-
onsgrenzwerte für gefasste Staubquellen fest, welche nicht überschrit-
ten werden dürfen: 

 

- Gesamtstaub (einschließlich Feinstaub) (Grenzwert 40 

mg/m3) 

 

Der letzte Emissionsmessbericht vom 18.06.2015 bestätigt die Einhal-
tung des genannten Grenzwertes. 
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Regelungen zur Emissionsminderung für diffuse Staubquellen wurden 
nicht getroffen. 

Desweitern liegen mir keine Nachbarschaftsbeschwerden über Staubbe-
lästigungen, insbesondere von der nächstgelegenen Wohnbebauung  
(Steinstraße), vor. 

Insbesondere könnte auf Grund der vorliegenden Windsituation und der 
Lage der diffusen Eimissionsquellen auf dem Betriebsgelände (LKW-
Anlieferung über die Steinstraße sowie der Lagerort der staubenden 
Güter), von der Erstellung eines Staubgutachtens abgesehen werden. 

 

Laut Genehmigungsbescheid vom 29.01.1979 dürfen die von der o. g. 
Anlage verursachten Geräusche westlich der Steinstraße (Allgemeines 
Wohngebiet WA) folgende Immissionsgrenzwerte gem. Technische An-
leitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. August 1998 nicht 
überschritten werden:  

- tagsüber 55 dB(A) 

- nachts 40 dB(A), 

Aktuelle Immissionsmesswerte liegen uns nicht vor.  

 

Aus der Überwachung liegen keine weiteren Erkenntnisse vor.  

 

Im Auftrag 

gezeichnet  

Alexander Stolz 



 

Stadt Kleve 

Die Bürgermeisterin 

Landwehr 4 - 6 

47533 Kleve 

 

          Kleve, den 08.03.2017  

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Norting, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wie mit Frau  bereits im persönlichen Gespräch erörtert, möchten wir gegen den von 
Ihnen bekanntgegebenen Bebauungsplan Nr. 2-313-0 für den Bereich Neerfeldstraße/ Goldacker in Kellen 
unsere gravierenden Bedenken und Einwände vorbringen. 

Wie Sie wissen, befindet sich das von Ihnen zur Bebauung vorgesehene Wohngebiet in direkter Nähe zu 
 Betriebsgelände an der Steinstraße , an dem eine Ziegelei betreiben, von der nicht 

unerhebliche Lärmemissionen ausgehen.  

Bei  Industriebetrieb handelt es sich um eine genehmigte Anlage nach Bundes -
Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Aufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung. Für �BImSch-
Anlagen�   gelten unseres Wissens andere, strengere Vorschriften - insbesondere was 
einzuhaltende Abstandsflächen angeht. Wir bitten dies bei Ihrer Planung unbedingt zu berücksichtigen.  

Der Standort  Betriebes kann � etwa durch Anwohnerklagen gegen Lärm- oder andere Emissionen � 
sehr leicht gefährdet werden. Auch  nicht durch neue Rücksichtnamepflichten, die sich z.B. durch 
verringerte Abstände zur Wohnbebauung ergeben, Einschränkungen erfahren oder zu Gegenmaßnahmen 
gezwungen werden müssen (Lärmschutzwall etc.).  

Weiters ist es  wichtig, die Option zur Erweiterung  Betriebes nicht zu verlieren. So  
bereits konkrete Planungen für zusätzliche Produktionshallen und auch der Neubau eines Tunnelofens ist 
für die Zukunft vorgesehen.  

Auch wenn ich Verständnis und Sympathie für Ihr Anliegen habe neuen Wohnraum zu schaffen für neue 
Eigenheime, so muss  doch die Interessen  Firma mit zur Zeit 40 Beschäftig-
ten wahren.  

Haben Sie daher bitte Verständnis dafür, dass wir eine Bebauung an der von Ihnen vorgesehenen Stelle 
ablehnen und uns ggf. auch rechtliche Schritte vorbehalten müssen. 

Ich höre gern von Ihnen  

 

Beste Grüße aus  

 

H610121
Textfeld
Privat 1



An die

Bürgermeisterin der Stadt Kleve

61 - Planen und Bauen

Rathaus

47533 Kleve
26.6.2017

Betr.: Aufstellung Bebauungsplan-Entwurf 2-313-0 Neerfeldstrasse / Goldacker.

Sehr geehrte Damen und Herren,

 bewohnen das Anwesen  ", Flurstück  und grenzen somit unmittelbar am

vorgesehenen oben näher bezeichneten geplanten Neubaugebiet an,

Vorweg betonen wir ausdrücklich, dass wir grundsätzlich die dort vorgesehene Bebauung als normale

Gebietsentwicklung betrachten.
Hinweisen möchten wir jedoch, dass vordergründig  Anwesen im Hinblick auf spätere Bebauung

intensiv und in mehreren Punkten mit einbezogen ist.

Zum einen ist der geplante Rad- und Fußweg direkt an r hinteren Grundstücksgrenze

vorgesehen, wobei die einzigen zwei verbliebenen älteren Ahornbäume entfernt werden müssten, da

sie sich in der Nähe bzw. auf der Grundstücksgrenze befinden (siehe Bildmaterial unten).

Daher möchten wir anregen den Radweg wie in unserer Planskizze angedeutet mit einigem Abstand

und di Stichstraße führend

H610121
Textfeld
Privat 2



Ferner geben wir folgenden Punkt bzgl. der im Planentwurf vorgesehenen Bebauung zu bedenken.

Die bebaubare Fläche  Grundstücks wurde seinezeit im Bebauungsplan aufgrund des

schmalen Zuschnitts abweichend von der sonstigen Bebauung der Straße ,,Am Naturpark" in den

hinteren Teil des Grundstücks verlegt

Dies geschah auch unter Berücksichtigung des Aspektes, dass die nun für Wohnbebauung

vorgesehene Fläche, im Gegensatz zut im vorderen Teil angrenzenden Grundstücksfläche

(Goldackerl, Flurstück 461) seitens der Stadt Kleve als Grünfläche, bzw. Fläche für Abgrabungen und

nicht als Fläche für Wohnbebauung vorgesehen war,



Daher grenzt Wohngebäude mit einem Abstand von 3m ohnehin schon sehr nahe an das jetzt

geplante Baugebiet an, Die im Bebauungsentwurf vorgesehene bebaubare Fläche ist ebenfalls lediglich

mit dem baurechtlich notwendigen Mindestabstand von 3m eingeplant.

Dadurch entsteht nach unserer Auffassung eine räumliche Enge, die auch für den späteren

angrenzenden direkten Nachbarn eine Beeinträchtigung der Wohnqualität bedeutet und darüber hinaus

auch an keiner anderen Stelle des Bebauungsentwurfes so vorgesehen ist.

Wir erlauben uns daher, lhnen einen Vorschlag zu unterbreiten (siehe Anhang Planskizze), indem der

Rad- und Fußweg unter Berücksichtigung des Baumbestandes verschoben wird, sowie das erwähnte

Baufenster durch Umplanung des Wendehammers verlegt werden könnte.

Für eine wohlwollende Prüfung in lhrem Hause wären wir sehr dankbar.

Für eine persönliche Rücksprache bzw, für einen diesbezüglichen Ortstermin stehen wir nach

vorheriger Termin absprache jedezeit gerne zu r Verfü g u ng.

Mit freundlichen Gnißen

yvorschlagsskizze
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